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ruhte, einer Einheit im politischen Raum, die in der Einheit der Kirche, 
des kirchlichen Lebens ihre Begründung fand9). Und so wurde zum 
ersten und zugleich letzten Male in der vielhundertjährigen Geschichte 
des abendländischen Mönchtums eine ihrem Wesen nach innermonastische 
Satzung, eine consuetudo Gegenstand staatlicher Gesetzgebung. Sie 
wurde als Reichsgesetz in der Form von Kapitularien verkündet, ihre 
Durchführung von staatlichen Organen überwacht10).
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10) Vita Benedicti abb. Anianensis, MG. SS. 15, 215; Vita Hludowici im­
peratoris, MG. SS. 2, 622; Ermoldus Nigellus, In honorem Hludowici ... 
carmen, MG. Poet. lat. aevi Karol. 2, 39 f.; Capitula Notitiarum ... cap. 1, 
MG. Epp. 5, 302; Capitula monachorum ad Auuam directa, Prolog, MG. Epp. 
5, 305; Capitulare de inspiciendis monasteriis, MG. Capit. 1, 321 f.; F. L. 
Ganshof, Note sur la date... (s. oben S. 310 Anm. 8) S. 513 f.; vgl. auch 
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Die große Zahl von Handschriften, die uns zur Edition unserer Texte 
zur Verfügung stehen, läßt vermuten, daß die staatliche Unterstützung, 
die die Ausbreitung der fränkischen Reichsobservanz fand, sehr wirk­
sam gewesen ist. Sicher sind viele Handschriften unserer Texte ver­
loren, manche andere mögen noch unbekannt sein, aber die Provenienz 
der uns zugänglichen Codices deutet auf eine außerordentlich weite Ver-

8) Vgl. H. Lilienfein, Die Anschauungen von Kirche und Staat im 
Reich der Karolinger (Heidelberger Abh. z. mittl. u. neueren Geschichte Heft


